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1. Aufgabenstellung 

 

Am 22.07.2018, 31.07.2018 und 19.09.2018 wurden die Wirkpegel der Alla-

Hopp-Anlage an den unter Nummer 2 dieses Ber ichtes aufgeführten Immis-

sionsorten messtechnisch erfasst.  Die Auswertung dieser Messungen erfolg-

te in dem Bericht 17.1211 des Unterzeichners vom 02.12.2018 und ergän-

zende Fragen wurden mit dem Schreiben 17.1211A vom 06.09.2019 beant-

wortet.  

 

Die auf Basis der Messergebnisse berechneten Beurtei lungspegel bilden die 

Referenzwerte für ein zu erstel lendendes digitales, dreidimensionales Ge-

ländemodel l.  Mit diesem digitalen Geländemodel l sol len innerhalb der Al la-

Hopp-Anlage die Schal lquellen so eingegeben werden, dass die messtech-

nisch ermittelten Referenzwerte näherungsweise berechnet werden können.  

 

In einem weiteren Schrit t  s ind akt ive Schal lschutzmaßnahmen festzulegen, 

mit denen die Geräuscheinwirkung gemindert werden kann. Der Bewertung 

wird die Freizeit lärmricht l inie zu Grunde gelegt.  

 

 

2. Örtliche Situation 

 

Die Lage der Al la-Hopp-Anlage und die der angrenzenden Grundstücke 

kann dem Ausschnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.1  entnommen 

werden. Die umliegende, bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räu-

men ist ein- bis dreigeschossig.  

 

Die Gesamtsituat ion des Betr iebsgeländes der Al la-Hopp-Anlage mit der 

Anordnung der Spielbereiche zeigt Gesamtanlagenplan der in der Anlage 

1.2 .  In diesem Untersuchungsbericht werden nur die Geräuschemissionen 

ausgehend von dem nördlichen Bereich der Anlage, siehe Anlage 1.3 unter-

sucht.  

 

Diese Pläne bi lden die Grundlage für die Darstellung des digitalen Gelände- 

und Gebäudemodells Im Bild 1. Im Bi ld 1 sind auch die Immissionsorte 

(Messpunkte) gekennzeichnet, für die nachfolgend die Geräusch-

immissionen berechnet werden.
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An den folgenden Immissionsorten wurden Messungen durchgeführt.  

 

Immissionsort 1 (IO 1)  Nordostecke des Plangebietes „In der Bitz“.  

 
Immissionsort 2 (IO 2)  ca. 1,5m vor der Grundstücksgrenze, Stützmauer 

 
Immissionsort 3 (IO 3)  öst l ich der Al la-Hopp-Anlage 

 
Die Immissionsorte sind in dem Lageplan des dreidimensionalen, digitalen 

Geländemodel ls in der Anlage 2  gekennzeichnet und können auch dem fol-

genden Bi ld entnommen werden. 

 

 
Bi ld  1 :  Dars te l lung Messor te  
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3. Beurteilungsunterlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 
Den nachfolgenden Untersuchungen l iegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan, Anlage 1.1   

 
-  Gesamtplan der Al la-Hopp-Anlage, Anlage 1.2   

 
-  Zu beurtei lender Bereich der Alla-Hopp-Anlage, Anlage 1.3   

 
-  Stadt Grünstadt, Bebauungsplan "In der Bitz",  Anlage 1.4  

 
-  Stadt Grünstadt, Bebauungsplan Entwurf "In der Bitz – Tei lbereich 5", 

Anlage 1.5  

 
-  Stadt Grünstadt, Bebauungsplan "Am Bahndamm", Anlage 1.6  

 

 

3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Die Berechnungen und Bewertungen werden nach folgenden Regelwerken 

durchgeführt:  

 
[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz zum Schutz vor 

schädl ichen Umwelteinwirkungen, in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I  S. 1274), 

das zuletzt durch Art ikel 1 des Gesetzes vom 8. Apri l  

2019 (BGBl. I  S. 432) 

 
[2] Freizeitlärm- Freizeit lärm.-Richt l in ie des LAI (Bund/Länder-  

 richtlinie Arbeitsgemeinschaft  für Immissionsschutz) vom 06. 

März 2015 

 
[3] VDI 3770 Emissionskennwerte von Schal lquellen, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012 

 
[4] VDI 2720 Blatt  1, Schal lschutz durch Abschirmung im Freien, 

März 1997 
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[5] DIN ISO 9613-2 Akust ik - Dämpfung des Schal ls bei der Ausbreitung 

im Freien - Tei l  2: Al lgemeines Berechnungs-

verfahren, Oktober 1999 

 
[6] BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I  S. 

3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786 

 
[7] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[8] Merkblatt 10 Geräuschimmissionsprognose von Sport- und Frei-

zeitanlagen - Berechnungshi lfen, Landesumweltamt 

Nordrhein-Westfahlen, Ausgabe Feb. 1998 

 
[9] - Geräusche von Trendsportanlagen, Tei l 2, Beach-

vol leyball,  Bolzplätze, Inl ine-Skaterhockey, Streetball,  

Bayr isches Landesamt für Umwelt,  Ausgabe Juni 2006 

 
[10] 18. BImSchV Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutz-

verordnung), vom 18.07.1991 (BGBL. I ,  S. 1588,1790) 

die durch die Art ikel 1 der Verordnung vom 

01.06.2017 geändert  worden ist (BGBL. I ,  S. 1468).  

 
[11]  Umgang mit Geräuschimmissionen bei Kinder und Ju-

gendeinrichtungen, Drucksache 14 / 5289, Landtag 

von Baden-Württemberg. Vom 21. Oktober 2009 

 
[12]  Sächsische Freizeit lärmstudie, 

  Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 

 
[13] - Geräusche von Trendsportanlagen, Tei l 2, Beachvol-

leyball,  Bolzplätze,  Inl ine-Skaterhockey, Streetball,  

Bayr isches Landesamt für Umwelt,  Ausgabe Juni 2006 
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[14] - Probst, W.: „Geräuschentwicklung von Sportanlagen 

und deren Quant if iz ierung für Immissionsschutztech-

nische Prognosen",  Bundesinst itut für  Sportwissen-

schaft,  Köln, Berichte B2/94, Schr if tenreihe Sportan-

lagen und Sportgeräte, ISBN 3-921896-84-3, 1994 

 

 

3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  Immissionsrichtwerte 

 

Die Al la-Hopp-Anlage ist als Freizeitanlage nach der geltenden Freizeit-

lärmricht l in ie zu beurteilen.  

 

Die benachbarte nördl ich gelegene Wohnbebauung der Straße am Bahn-

damm und Eingasse ist nach dem geltenden Bebauungsplan „Am Bahn-

damm“ als Mischgebiet (MI) nach §6 BauNVO festgesetzt.  Die direkt öst l ich 

angrenzende Bebauung innerhalb des Plangebietes in der Bitz sol l im nörd-

l ichen Bereich als Urbanes Gebiet (MU) nach §6a der BauNVO und im süd-

l ichen Bereich als Fläche für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte) festge-

setzt werden. Weiter öst l ich schl ießt ein Al lgemeines Wohngebiet (WA) 

nach §4 BauNVO an. 

 

Damit s ind der Beurtei lung der Geräuschemissionen der Al la-Hopp-Anlage 

nach der Freizeit lärmricht l in ie [2] folgende Immissionsr ichtwerte zugrunde 

zu legen.  

 

Al lgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO 

 
 tags außerhalb der Ruhezeit  IRW = 55 dB(A) 

 tags innerhalb der Ruhezeit  IRW = 50 dB(A) 

 nachts IRW = 40 dB(A) 

 

Mischgebiet nach §6 BauNVO 

 
 tags außerhalb der Ruhezeit  IRW = 60 dB(A) 

 tags innerhalb der Ruhezeit  IRW = 55 dB(A) 

 nachts IRW = 45 dB(A) 
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Für ein Urbanes Gebiet werden in der Freizeit lärmricht l in ie keine Immissi-

onsrichtwerte aufgeführt.  In Anlehnung an die TALärm und die 18. BImSchV 

können jedoch folgende Immissionsr ichtwerte der Beurtei lung zu Grunde 

gelegt werden. 

 

Urbanes Gebiet (MU) nach §6a BauNVO 

 
 tags außerhalb der Ruhezeit  IRW = 63 dB(A) 

 tags innerhalb der Ruhezeit  IRW = 58 dB(A) 

 nachts IRW = 45 dB(A) 

 

Einzelne, kurzzeit ige Geräuschspitzen sol len die Immissionsrichtwerte tags 

um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten. Da der Generat ionenpark nur im Tagzeitraum genutzt werden 

sol l,  kann die nachfolgende Beurtei lung al lein auf den Tagzeitraum be-

schränkt werden. 

 

Die Immissionsr ichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:  

 
1. tags an Werktagen 6.00 bis 22.00 Uhr,  

  an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 22.00 Uhr,  
 
2. nachts an Werktagen  0.00 bis 6.00 Uhr,  

  und 22.00 bis 24.00 Uhr, 

  an Sonn- und Feiertagen 0.00 bis 7.00 Uhr,  

  und 22.00 bis 24.00 Uhr, 
 

3. Ruhezeit  an Werktagen 

innerhalb des Tagzeitraumes 6.00 bis 8.00 Uhr,  

  und 20.00 bis 22.00 Uhr, 

  an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 9.00 Uhr,  

   13.00 bis 15.00 Uhr, 

  und 20.00 bis 22.00 Uhr. 
 
 
Eine immissionsrelevante Vorbelastung im Sinne der Freizeit lärmricht l inie 

anderer Freizeitanlagen ist nicht vorhanden. 
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Die Geräuschimmissionen ausgehend von dem Betr ieb Al la-Hopp-Anlage 

sol len bei seltenen Ereignissen außerhalb von Gebäuden die Immissions-

r ichtwerte nach Nummer 5.4 der Freizeit lärmricht l in ie nicht überschreiten:  

 
-  tags außerhalb der Ruhezeit  IRW = 70 dB(A),  

-  tags innerhalb der Ruhezeit  IRW = 65 dB(A),  

-  nachts IRW = 55 dB(A) und 

 
Einzelne, kurzzeit ige Geräuschspitzen, die die vorgenannten Werte für sel-

tene Ereignisse tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr 

als 10 dB(A) überschreiten.“  

 

Die Beurtei lungszeiten gl iedern sich nach der Freizeit lärmricht l in ie wie 

folgt:  

 

Werktags 

An Werktagen gilt  für Geräuscheinwirkungen 

-  tags außerhalb der Ruhezeiten (08.00 bis 20.00 Uhr) eine Beur-

tei lungszeit  von 12 Stunden, 

-  tags während der Ruhezeiten (06.00 bis 08.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 

Uhr) jewei ls eine Beurtei lungszeit  von 2 Stunden, 

-  nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) eine Beurtei lungszeit  von 1 Stunde (un-

günst igste vol le Stunde). 

 

Sonn- und feiertags 

An Sonn- und Feiertagen gi lt  für Geräuscheinwirkungen 

-  tags außerhalb der Ruhezeiten (09.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 

Uhr) eine Beurteilungszeit  von 9 Stunden, 

-  tags während der Ruhezeiten (07.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr 

und 20.00 bis 22.00 Uhr) jewei ls eine Beurtei lungszeit  von 2 Stunden, 

-  nachts (00.00 bis 07.00 Uhr und 22.00 bis 24.00 Uhr)  eine Beur-

tei lungszeit  von 1 Stunde (ungünstigste vol le Stunde).  

 

Zudem ist das BImSchG §22 1(a) zu beachten.  

 

„Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinr ichtungen, Kinderspielplät-

zen und ähnl ichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielplätzen 
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durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfal l keine schädl iche Um-

welteinwirkung. Bei der Beurtei lung der Geräuscheinwirkungen dürfen Im-

missionsgrenz- und -r ichtwerte nicht herangezogen werden.“  

 

 

4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose  

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Geräuschemissionen wer-

den in ein dreidimensionales, digitales Geländemodell eingegeben. Mit die-

sem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden Emissionen auf die 

gewählten Immissionsorte prognost iz ier t .  Der Immissionsprognose werden 

die geplanten Betr iebszeiten an Werktagen und an Sonn- und Feiertagen im 

Tagzeitraum zugrunde gelegt.  

 

 

4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquellen, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schal laus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das digital isierte Geländemodell in Höhe und Ausdehnung eingefügt. Es 

werden im Detail unter anderem folgende die Immissionsprognose be-

einf lussende Parameter berücksicht igt.  

 

-  Geländever lauf (hier  wird die abschirmende Wirkung des Geländever laufs 

auf der sicheren Seite l iegend vernachlässigt und das Gelände als eben 

berücksicht igt)  

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiese, Garten) oder ref lekt ierend 

(Asphalt ,  Pf laster)  

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe 

-  Wände, Wälle, Geländebrüche 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der mögl ichen Immissionsorte an den geplanten Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen  
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Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Reflexionen und 

mit Abschirmungen berechnet.  

 

 

Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 

Grundlage für die Immissionsprognose ist das dreidimensionale, digital is ier-

te Geländemodell,  das dem Lageplan in Anlage 2  zu dieser Immissions-

prognose entnommen werden kann. Diesem Lageplan ist zu entnehmen, 

dass die in der Umgebung Al la-Hopp-Anlage angrenzend Bebauung, welche 

abschirmend bzw. ref lekt ierend wirkt,  in das digitale Geländemodell einge-

arbeitet wurde.  
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4.2 Berechnungsannahmen  

 

Im Jahr 2018 wurden an der bestehenden Alla-Hopp-Anlage Messungen 

durchgeführt mit dem Ziel,  die an unterschiedlichen gewählten Immission-

sorten einwirkenden Wirkpegel messtechnisch zu erfassen, den Beurtei-

lungspegel zu berechnen und mit den geltenden Vorgaben der Freizeitr icht-

l inie zu vergleichen und zu bewerten.  

 

Als kr it ischer Beurteilungszeitraum hat s ich die Ruhezeit  an Sonn- und Fei-

ertagen von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr erwiesen. Auf der s icheren Seite l ie-

gend kann man als Ergebnis der Messungen und Berechnungen aus dem 

Jahr 2018 an den unter Nummer 2 dieses Ber ichtes dargestel lten Immissi-

onsorten in der mit tägl ichen Ruhezeit  von folgenden Beurtei lungspegeln 

ausgehen. 

 

Messpunkt 1: Beurteilungspegel mittägl.  Ruhezeit  L r .A  = 60 dB(A) 

 

Messpunkt 2: Beurteilungspegel mittägl.  Ruhezeit  L r .A  = 62 dB(A) 

 

Messpunkt 3: Beurteilungspegel mittägl.  Ruhezeit  L r .A  = 58 dB(A) 

 

Es ist nun in einem weiteren Schrit t  e in Berechnungsmodel l  zu entwerfen,  

mit dem sich die messtechnisch ermittelten Werte auch rechner isch nach-

weisen lassen. Somit kann dann das Rechenmodel l als der Real ität mit aus-

reichender Genauigkeit  entsprechend bezeichnet werden. 

 

Neben den Messwerten und der Auswertung dieser f lossen weitere Parame-

ter und Gegebenheiten in die Erstel lung des dreidimensionalen Geländemo-

del ls ein:  

 

-  Geländever lauf mit Höhenentwicklung 

-  Geländeoberf läche, ref lekt ierend oder absorbierend 

-  Höhenlage der Messpunkte über Gelände 

-  Höhenlage der Schal lquel len über Gelände, insbesondere beim Modul 2 

(Spiel landschaft für ältere Kinder) im Norden der Al la-Hopp-Anlage muss 

von 2 Spielebenen über Gelände ausgegangen werden
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-  Die gesamte Al la-Hopp-Anlage wird mit einer Grundschal lquel le für eine 

stehende Person nach VDI 3770 in 1,6m über Grund berücksicht igt.  Im 

Bereich des Modul 2 wird die untere Spielebene mit 2,0 Meter über Grund 

und die obere Spielebene mit 4,5 Meter über Grund bei der Immissions-

prognose zu Grunde gelegt.  

 

Weiterhin f lossen die in der VDI 3770 aufgeführten Schal l leistungspegel von 

Personen auf Sport- und Freizeitanlagen nach Tabel le 1 ein. Hier sind Laut-

äußerungen aufgeführt,  die im Moment der Äußerung auftreten, also nicht  

den Mittelungspegel über die Nutzungszeit  wiedergeben. 

 

Unter Beachtung all  dieser Punkte wurde folgende Vertei lung der Geräu-

sche auf der Alla-Hopp-Anlage ermittelt ,  mit der die Messwerte verif iz ier t  

werden können. 

 

-  Bereich der Al la-Hopp-Anlage um und südl ich Modul 2, Fläche ca. 3800 

m², mitt lere Schal l le istung über den Beurtei lungszeitraum Lw ,A , r  = 99,3 

dB(A) 

 

-  Bereich der Al la-Hopp-Anlage nördl ich Modul 2, Fläche ca. 240 m², mitt-

lere Schal l leistung über den Beurtei lungszeitraum Lw , A , r  = 88,7 dB(A) 

 

-  Bereich der Al la-Hopp-Anlage Modul 2 untere Ebene, Fläche ca. 250 m², 

mitt lere Schal l leistung über den Beurteilungszeitraum Lw , A , r  = 99,9dB(A) 

 

-  Bereich der Al la-Hopp-Anlage Modul 2 obere Ebene, Fläche ca. 250 m², 

mitt lere Schal l leistung über den Beurteilungszeitraum Lw , A , r  = 99,9 dB(A) 

 

Die Gesamtschal l le istung der Al la-Hopp-Anlage geht somit mit Lw ,A , r  = 104,6 

dB(A) in die Immissionsprognose ein. Mit dieser Berechnungsannahme und 

dem dreidimensionalen, digitalen Prognosemodel l werden die Beurteilungs-

pegel an den Messpunkten berechnet und mit den ausgewerteten Messwer-

ten aus dem Jahr 2018 vergl ichen, sieh folgendes Bild 3.  
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Bi ld  3 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Nachrechnung der  Messs i tuat ion 
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Das Geländemodell kann aufgrund der guten Übereinst immung der Berech-

nungsergebnisse mit den Messwerten als ausreichend genau bezeichnet 

werden, um in weiteren Berechnungsgängen mögliche Schal lschutzmaß-

nahmen zu prüfen, die eine aus schal ltechnischer Sicht unschädl iche Nut-

zung der Al la-Hopp-Anlage in Bezug auf die angrenzende Nachbarschaft  

ermögl icht.  

 

Dieser Lastfal l kann einer Auslastung der Alla-Hopp-Anlage mit ca. 150 Be-

suchern gleichgesetzt werden. 

 

 

 

4.3 Entwicklung von Schallschutzmaßnahmen  

 

In Bezug auf die bestehenden Gebäude in der Straße am Bahndamm wären 

die Vorgaben der Freizeit lärmricht l in ie erfüllt ,  wenn an Sonn- und Feierta-

gen in der mittäglichen Ruhezeit  die Al la-Hopp-Anlage für den Besucherver-

kehr gesperrt  wäre. Da dies eine wenig prakt ikable Lösung ist,  wird diese 

nicht weiterverfolgt.  

 

Des Weiteren werden akt ive Schal lschutzmaßnahmen an der Anlage selbst 

geprüft .  Eine Verlagerung der Spielgeräte auf dem Gelände ist nach Aussa-

ge der Stadt nicht mögl ich. Somit wird die Err ichtung von Schal lschutzwän-

den zu Abschirmung der von der Al la-Hopp-Anlage ausgehenden Geräusche 

geprüft .  

 

4.3.1 Schutz der Bestandsbebauung   

 

Erstes Ziel,  welches mit den akt iven Schal lschutzmaßnahmen erreicht wer-

den sol l,  ist  der Schal lschutz der bestehenden Bebauung in der Straße Am 

Bahndamm, welche im Norden der Al la-Hopp-Anlage angrenzt . 

 

Hierzu wird vorgeschlagen eine bezogen auf die Spielf läche des Moduls 2 

4,5 Meter hohe Schal lschutzwand zu err ichten. Die ört l iche Situat ion kann 

dem folgenden Bild 4 ersehen werden. Der Ver lauf der Schal lschutzwand 

kann dem Folgenden Bi ld 5 als rosa Linie entnommen werden. 
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Bi ld  4 :  Ausschni t t  Luf tb i ld  GoogleEarth   Bi ld  5 :  Ausschni t t  Geländemodel l  

 

Den beiden Bi ldern ist zu entnehmen, dass die Schallschutzwand am Weg 

gegenüber der Pflasterung beginnt, um die Stangen herum geführt wird und 

nach Süden weitergeführt wird, bis der Kletterbereich Modul 2 im Süden en-

det und die Umrandung des Moduls 2 nach Westen abzweigt.   

 

Mit dieser Schal lschutzmaßnahme kann der Beurtei lungspegel vergleichbar 

der Messstat ion am Immissionsort Am Bahndamm 24 (IO 1) so gemindert  

werden, dass der in der mittägl ichen Ruhezeit  an Sonn- und Feiertagen gel-

tende Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet von IRW = 55 dB(A) um min-

destens 2 dB unterschrit ten wird, prognostiz ierter Beurtei lungspegel L r ,A  = 

53 dB(A). 

 

Die Führung der Wand wurde gewählt,  da zu einen die Spielf läche nicht ge-

tei lt  wird und damit die Stangen quasi außerhalb der Al la-Hopp-Anlage l ie-

gen, zum anderen wird ein Nebeneffekt erwartet,  der zu einer weiteren Min-

derung der Beurtei lungspegel führen sol l te. Im Bereich der Ruhewiese nörd-

l ich des Fußweges hielten sich während der Messungen zahlreiche Erzie-

hungsberechtigte auf , die teilweise mit ihren Kindern im Bereich der 
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Stangen und des Moduls 2 lautstark kommunizierten. Durch die Err ichtung 

der Schal lschutzwand wird die Sichtverbindung beseit igt und somit erwartet,  

dass die Erziehungsberecht igten Bereiche südlich der Schal lschutzwand zur 

Beobachtung und Aufsicht ihrer Kinder aufsuchen, was eine weitere Minde-

rung des Beurtei lungspegels am Immissionsort Am Bahndamm 24 zu Folge 

hätte, was aber nicht rechnerisch berücksicht igt wird. Die Schal lausbreitung 

mit dieser ersten Schallschutzmaßnahme in 8 m über Gelände (DG) kann 

dem folgenden Bi ld 6 entnommen werden. 

 

 

Bi ld  6 :  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden zur  Abschi rmung Bestandsbebauung.  
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4.3.2 Schutz der geplanten Bebauung 

 

Wie dem Bi ld 6 zu entnehmen ist,  wird an den Immissionsorten öst l ich der 

Al la-Hopp-Anlage der geltende Immissionsrichtwert für ein Al lgemeines 

Wohngebiet in der mittäglichen Ruhezeit  von IRW = 50 dB(A) noch deutl ich 

überschr it ten. Es sind weitere akt ive Schal lschutzmaßnahmen erforderl ich.  

 

 

Bi ld  7 :  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden und Osten zur  Abschi rmung geplanten Bebauung IO 2.  
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Zur Abschirmung der Geräusche der Alla-Hopp-Anlage in Bezug auf den 

Immissionsort IO 2, nach dem geltenden Bebauungsplan „In der Bitz – Än-

derung 4“ als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt s ind erhebl iche weitere 

akt ive Schal lschutzmaßnahmen erforderl ich. Damit der geltende Immissi-

onsrichtwerte für ein Al lgemeines Wohngebiet in der mittägl ichen Ruhezeit  

von IRW = 50 dB(A) unterschr it ten wird, muss die zur Abschirmung des IO 1 

err ichtete Schal lschutzwand von 4,5 Meter über Grund auf 7,5 Meter über 

Grund (Boden Modul 2) erhöht werden. Weiterhin muss in Bezug auf das 

Geländeniveau der Al la-Hopp-Anlage eine 3 Meter hohe Wand im Anschluss 

an die nördl iche Schal lschutzwand 60 Meter nach Süden geführt werden. 

 

Dem Bi ld Nummer 7 ist ebenfal ls zu entnehmen, dass an weiteren immissi-

onsorten im Osten der Alla-Hopp-Anlage der geltende Immissionsrichtwert  

von IRW = 50 dB(A) noch deutl ich überschrit ten wird.  

 

Mit folgender Wandkonstrukt ion kann auch im gesamten Bereich öst l ich der 

Al la-Hopp-Anlage der geltende Immissionsrichtwert von IRW = 50 dB(A) in 

der mittäglichen Ruhezeit  an Sonn- und Feiertagen eingehalten werden. 

 

Damit der geltende Immissionsr ichtwerte für ein Al lgemeines Wohngebiet in 

der mittägl ichen Ruhezeit  von IRW = 50 dB(A) unterschr it ten wird, muss die 

zur Abschirmung des IO 1 err ichtete Schal lschutzwand von 4,5 Meter über 

Grund auf 7,5 Meter über Grund (Boden Modul 2) wie zur Abschirmung des 

IO 2 erhöht werden. Weiterhin muss in Bezug auf das Geländeniveau der 

Al la-Hopp-Anlage eine 5,8 Meter hohe Wand im Anschluss an die nördliche 

Schal lschutzwand ca.120 Meter nach Süden geführt werden. 

 

Diese Situat ion ist in dem folgenden Bi ld 8 dargestellt .  Man erkennt im Be-

reich der Bahnunterführung den Durchgang, an dem keine Schal lschutzwand 

err ichtet werden kann. 
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Bi ld  8 :  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden und Osten zur  Abschi rmung geplanten Bebauung IO 3 und  IO 4.  
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4.3.3 In der Bitz – Teilbereichsänderung 5 

 

In der Tei lbereichsänderung 5 wird im Norden ein Tei lgebiet als Urbanes 

Gebiet und im Süden eine Tei lf läche für  Gemeinbedarf (Kindertagesstätte)  

festgesetzt,  siehe Anlage 1.6 zu dieser Immissionsprognose. Auch werden 

die zulässigen Firsthöhen und damit die Anzahl der Geschosse gegenüber 

dem geltenden Bebauungsplan leicht abgeändert.  

 

Für ein Urbanes Gebiet werden in der Freizeit lärmricht l in ie keine Immissi-

onsrichtwerte aufgeführt.  In Anlehnung an die TALärm und die 18. BImSchV 

können jedoch folgende Immissionsr ichtwerte der Beurtei lung zu Grunde 

gelegt werden. 

 

Urbanes Gebiet (MU) nach §6a BauNVO 

 
 tags außerhalb der Ruhezeit  IRW = 63 dB(A) 

 tags innerhalb der Ruhezeit  IRW = 58 dB(A) 

 nachts IRW = 45 dB(A) 

 

Es stel lt  sich weiterhin die Frage, welche Schutzwürdigkeit  dem Kindergar-

ten zuzuordnen ist.  Der Nutzung selbst kann keine Schutzwürdigkeit  zuge-

ordnet werden, sondern nur der Gebietseinstufung. Danach könnte man wie 

nördlich festgesetzt MU annehmen, oder auch als Abstufung zum Al lgemei-

nen Wohngebiet die Schutzwürdigkeit  vergleichbar einem Mischgebiet an-

nehmen. 

 

Wenn man die Vorgaben der DIN 4109-1 für den Schal lschutz gegen Außen-

lärm heranzieht, dann kann man als weitere Erkenntnisquel le diese wie folgt  

zit ieren.  

 

„Die Anforderungen dieser Norm gelten zum Schutz  gegen Außenlärm, z .  B .  

Verkehrslärm und Lärm aus Gewerbe-  und Industriebetrieben,  die  nicht mit  

den schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen baulich verbunden sind.“  

 

„Die Anforderungen dieser Norm gelten nicht zum Schutz von Aufenthaltsräu-

men, in denen infolge ihrer Nutzung nahezu ständig Geräusche mit LA F ,9 5  ≥ 40 

dB vorhanden sind.“  
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Dies bedeutet,  dass die Lärmeinwirkung von Geräuschen auf schutzbedürf-

t ige Räume, in denen selbst Lärm erzeugt wird (Büros von Gewerbebetr ie-

ben, Mehrpersonenbüros) aber auch Kindertagesstätten, hier  insbesondere 

die Gruppenräume, nicht die Ruheräume, nicht durch eine ggf. erhöhte 

Schal ldämmung der Fassade gemindert werden muss. Die geplante Bebau-

ung in der Tei lbereichsänderung 5 l iegt  mit den mindestens erforderl ichen 

Schal lschutzmaßnahmen zum IO 1, siehe Bi ld 6 zu dieser Immissionsprog-

nose, bezogen auf den Freizeit lärm maximal im Lärmpegelbereich 2 nach 

DIN 4109, so dass hier keine zusätzlichen Anforderungen an die Fassade 

bezügl ich des Schalldämm-Maßes nöt ig s ind.  

 

Der TALärm ist zu entnehmen: 

„Immissionsrichtwerte für  Immissionsorte innerhalb von Gebäuden Bei  Ge-

räuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei  Körperschallübertra-

gung betragen die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für be-

triebsfremde schutzbedürftige Räume nach DIN 4109, Ausgabe November 

1989, unabhängig von der Lage des Gebäudes in einem der in Nummer 6.1 un-

ter Buchstaben a  bis  g  genannten Gebiete,  tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A).“  

 

Diese Forderung würde bezogen auf den Freizeit lärm bei geschlossenen 

Fenstern, ggf.  mit fensterunabhängiger Lüftung in den Ruheräumen der Kin-

dertagesstätte erfül lt .  

 

Es stellt  sich bezogen auf die Kindertagesstätte daher die Frage, ob dieser 

die Schutzwürdigkeit  eines Urbanen Gebietes, eines Mischgebietes oder 

sogar eines Al lgenmeinen Wohngebietes zugestanden wird. Der Unterzeich-

ner tendiert aufgrund der Lage im Teilgebiet 5 zu einem Urbanen Gebiet  

oder einem Mischgebiet.  Zweitens könnte in diesem Fal l alternativ, wenn 

auch nur sehr theoret isch (unter Beachtung der Din 4109-1 zum Außenlärm) 

diskutiert  werden, inwieweit dem Kindergarten eine Schutzbedürft igkeit  zu-

steht, da der Geräuschpegel im Inneren der Gruppenräume in der Regel hö-

her l iegen wird als die einwirkenden Geräusche von der Al la-Hopp-Anlage. 

 

In dem Bild 9 sind die Geräuscheinwirkungen an den Immissionsorten in-

nerhalb des Teilgebietes 5 unter Beachtung der zulässigen Gebäudehöhen 

der gestel lt .  Die Rasterlärmkarte wird weiterhin in 8m über Gelände darge-

stel lt .
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Bi ld  9 :  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden zur  Abschi rmung Bestandsbebauung.  

 

Dieser Lärmkarte ist  zu entnehmen, dass am Immissionsort IO 2 innerhalb 

des Plangebietes der Immissionsr ichtwert in der mittägl ichen Ruhezeit  von 
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IRW = 58 dB(A) deutl ich unterschr it ten wird, an dem Immissionsorten IO 3 

zahlenmäßig um 0,3 dB überschr it ten wird, was nach den Auslegungskr ite-

r ien des LAI nach TALärm (herangezogen als Erkenntnisquel le) jedoch ab-

gerundet werden darf und damit eingehalten wird. Einzig am Immissionsort  

IO 4 wird der geltende Immissionsr ichtwert um ca. 2 dB überschrit ten.  

 

Es wird daher im Weiteren eine Schal lschutzwand err ichtet.  Die Wand im 

Norden um die Stangen bleibt wie oben unter Nummer 4.3.1 beschrieben 

aufgrund der Bestandsbebauung bei einer Höhe von 4,5 Meter über Gelän-

de. Daran anschließend wird eine Schal lschutzwand err ichtet,  welche 43 

Meter nach Süden geführt wird und bezogen auf das angrenzende Gelände 

der Al la-Hopp-Anlage 3 Meter hoch ist.  

 

Bi ld  10:  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden und Osten,  Abschi rmung Bestandsbebauung und Neubau a ls  MU.  
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Dem Bi ld 10 kann entnommen werden, dass im Bereich der geplanten Kin-

dertagesstätte der Immissionsr ichtwert für die Schutzwürdigkeit  eines Urba-

nen Gebietes (MU), nicht aber für die Schutzwürdigkeit  eines Mischgebietes 

(MI) unterschrit ten wird. Um die Anforderungen an ein Mischgebiet zu erfül-

len, müsste die obige Verlängerung der Schal lschutzwand (43 Meter) um 

weitere 85 Meter auf insgesamt 128 Meter verlängert werden und bezogen 

auf das angrenzende Gelände der Al la-Hopp-Anlage 3 Meter hoch sein.  

 

Bi ld  11:  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden und Osten,  Abschi rmung Bestandsbebauung und Neubau a ls  MU 

und MI.



 Seite 26 v. 36 
 UNTERSUCHUNGSBERICHT   17.1211 C  

 25.04.2022 
 

 

4.4 Maximale Besucherzahl 

 

Die obigen Berechnungen beziehen sich al le auf eine Besucherzahl von ca.  

150 Personen. Die Gesamtschall le istung der bei den obigen Berechnungen 

berücksicht igten Al la-Hopp-Anlage beträgt Lw ,A  = 104,6 dB(A).  das bedeutet ,  

dass jeder Besucher während der gesamten Besuchszeit  inklusive Impuls-

zuschlag eine Schal l leistung von Lw , A  = 82,8 dB(A) besitzt,  das entspricht  

einer Äußerungslautstärke über die gesamte Besuchszeit  je Besucher, die 

nach VDI 3770 zwischen Rufen normal und Rufen laut einzustufen ist.  

 

Einer höheren Anzahl von Besuchern bzw. einer niedrigeren Anzahl von Be-

suchern ändert sich die abgestrahlte Schall le istung der Al la-Hopp-Anlage 

nicht analog zu der Besucherzahl.  Hierfür wird die Berechnung des Impuls-

zuschlages für Freis itze nach VDI 3770 Nummer 17 herangezogen. Es ist  

davon auszugehen, dass die Lautäußerungen einzelner Personen umso 

mehr hervortreten und subjekt iv wie auch messtechnisch wahrgenommen 

werden, je weniger Personen zusammen sind. Dies ist le icht verständlich,  

wenn nur wenige Personen in einem Gartenlokal sitzen, dann kann man die 

einzelnen Lautäußerungen deut l ich wahrnehmen, sogar den Personen zu-

ordnen, bei einer großen Menschenmenge nimmt man nur noch ein mehr 

oder weniger gleichmäßige Gemurmel war. 

 

Weiterhin bestimmen bei einer geringen Besucherzahl einige wenige laute 

Personen den Gesamtgeräuschpegel und damit die rechner isch hohe mitt le-

re Schall le istung, die von jeder einzelnen Person abgestrahlt  wird. Wie ei-

ner großen Anzahl von Besuchern kann  in der Regel davon ausgegangen 

werden, dass die abgegebene Schall le istung der Einzelpersonen im Mittel  

sinkt und damit die abgestrahlte Schall leistung der Gesamtanlage langsa-

mer ansteigt als die Anzahl der Besucher. 

 

Bei den, wenn auch nur geringen Anzahl der durchgeführten Messungen, an 

der Alla-Hopp-Anlage kann abgeleitet werden, dass bei einer Verdopplung 

der lärmenden Besucherzahl die mitt lere Schal labstrahlung des einzelnen 

Besuchers um 1,0 dB bis 1,5 dB abnimmt. 
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Rechner isch unter ausschl ießl icher Beachtung der logar ithmischen Schal l-

pegelanstiegs analog zum Anstieg der Besucherzahl erhöht sich bei einem 

Anstieg der Besucher von 150 auf 200 die abgestrahlte Schal l le istung der 

Al la-Hopp-Anlage von Lw ,A  = 104,6 dB(A) auf Lw ,A  = 105,8 dB(A), bei einem 

weiteren anst ieg auf 220 Personen auf Lw , A  = 106,3 dB(A) und bei einem 

Anstieg auf 250 Personen auf Lw ,A  = 106,8 dB(A).  

 

Bei vergleichsmäßig identischer Vertei lung der Personen auf  der Al la-Hopp-

Anlage wie an den Messtagen (das im Norden gelegene Modul 2 ist immer 

gut besucht) kann die Pegelerhöhung bei der Schal l le istung analog auf die 

oben berechneten Beurtei lungspegel in der mittägl ichen Ruhezeit  an Sonn- 

und Feiertagen aufaddiert werden. Dabei sind die oben diskutierten vermut-

l ich ger ingeren Pegelanstiege bei höherer Besucheranzahl nicht berücksich-

t igt,  das Rechenergebnis hat daher aus Sicht des Unterzeichners erhebl iche 

Sicherheiten. 

 

 

5 Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Es werden im Folgenden die einzelnen Ergebnisse zusammenfassend beur-

tei lt .  In den Bi ldern 2 und 3 dieser Immissionsprognose ist das dreidimensi-

onale, digitale Geländemodel l dargestel lt .  Weiterhin ist dem Bi ld 3 zu ent-

nehmen, dass das Geländemodel l eine ausreichende Genauigkeit  besitzt,  

um die Schal lschutzmaßnahmen zu entwickeln.  

 

Bestandsbebauung am IO 1: 

Die Lage und Höhe der Schallschutzwand in Bezug auf  den Immissionsort  

an der Bestandsbebauung in der Straße Am Bahndamm (IO 1) kann den Bi l-

dern 4 und 5 und den Erläuterungen auf Seite 16 entnommen werden. Wie 

dem Bild 6  zu entnehmen ist,  unterschreitet der Beurtei lungspegel der Al la-

Hopp-Anlage in der mittägl ichen Ruhezeit  an Sonn- und Feiertagen mit der 

Schal lschutzmaßnahme den nach der Freizeit lärmricht l in ie geltenden Im-

missionsr ichtwert in einem Mischgebiet von IRW = 55 dB(A). Diese Aussage 

gi lt  bezogen auf etwa 150 Besucher.  
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Bei Betrachtung des Bildes 6  d ieser Immissionsprognose kann abgeleitet  

werden, dass unter Beachtung der Rundungsregeln des LAI an der Be-

standsbebauung am IO 1 auch bei einer Erhöhung der Besucherzahlen auf  

250 mit der geplanten Schal lschutzwand keine unzulässigen Überschreitun-

gen des geltenden Immissionsr ichtwertes von IRW = 55 dB(A) zu erwarten 

ist.  

 

An diesem Immissionsort treten mit der geplanten Schal lschutzmaßnahme 

und auf Basis der verwendeten Datenlage keine Überschreitungen der gel-

tenden Immissionsrichtwerte an Werktagen und Sonn- und Feiertagen mehr 

auf.  

 

Geltender Bebauungsplan „In der Bitz – Änderung 4“: 

IO 2: 

Dem Bild 6  kann ebenfal ls entnommen werden, dass in Bezug auf den IO 2 

innerhalb des Al lgemeinen Wohngebietes die Abschirmung noch nicht aus-

reicht,  um den in der mittägl ichen Ruhezeit  geltenden Immissionsrichtwert  

von IRW = 50 dB(A) einzuhalten. Hierzu sind weitere Schallschutzmaßnah-

men wie in Bild 7  dargestel lt  und dazu er läutert erforderl ich.  

 

IO 3 + IO 4: 

Es ist dem Bild 7  zu entnehmen, dass mit den zusätzlichen Maßnahmen in 

Bezug auf den Immissionsort IO 2 an den weiter südlich gelegenen Immissi-

onsorten IO 3 und IO 4 noch deutl iche Überschreitungen des geltenden Im-

missionsr ichtwert von IRW = 50 dB(A) vorhanden sind. mit  den weiteren 

Schal lschutzmaßnahmen nach Bild 8  können im gesamten Plangebiet „ In 

der Bitz – Änderung 4“ die geltenden Immissionsr ichtwerte auch in der mit-

tägl ichen Ruhezeit  an Sonn- und Feiertagen eingehalten werden. 

 

Bei Betrachtung des Bildes 8  d ieser Immissionsprognose kann abgeleitet  

werden, dass unter Beachtung der Rundungsregeln des LAI an der geplan-

ten Bebauung innerhalb des rechtskräft ig festgesetzten Al lgemeinen Wohn-

gebietes am IO 2 bis IO 4 bei einer Erhöhung der Besucherzahlen auf 250 

mit der geplanten Schallschutzwand eine Überschreitung des geltenden Im-

missionsr ichtwertes von IRW = 50 dB(A) um bis zu 1,4 dB zu erwarten ist.  

Bei einem Besucheranstieg auf 200 Personen würde nur am IO 4 der 



 Seite 29 v. 36 
 UNTERSUCHUNGSBERICHT   17.1211 C  

 25.04.2022 
 

 

geltende Immissionsrichtwert unter Beachtung der Rundungsregeln des LAI 

um bis zu 0,6 dB überschrit ten, was nach Ansicht des Unterzeichners auch 

unter Beachtung der seltenen Ereignisse als unschädl ich bewertet werden 

kann. 

 

Bebauungsplan „In der Bitz – Teiländerung 5“:  

IO 2: 

Dem Bild 9  kann entnommen werden, dass in Bezug auf den IO 2 innerhalb 

des Urbanes Gebiets die Abschirmung, welche bezüglich des Immissionsor-

tes IO 1 ermittelt  wurde, ebenfal ls vol l ausreicht,  um den in der mittägl ichen 

Ruhezeit  geltenden Immissionsr ichtwert von IRW = 58 dB(A) einzuhalten.  

 

Bei Betrachtung des Bildes 9  d ieser Immissionsprognose kann abgeleitet  

werden, dass unter Beachtung der Rundungsregeln des LAI an der geplan-

ten Bebauung am IO 2 auch bei einer Erhöhung der Besucherzahlen auf 250 

Personen mit der geplanten Schal lschutzwand keine unzulässigen Über-

schreitungen des geltenden Immissionsrichtwertes von IRW = 58 dB(A) zu 

erwarten ist.   

 

IO 3 + IO 4: 

Es ist dem Bild 9  zu entnehmen, dass mit den zusätzlichen Maßnahmen in 

Bezug auf den Immissionsort IO 2 an den weiter südlich gelegenen Immissi-

onsorten IO 3 und IO 4 noch Überschreitungen des geltenden Immissions-

r ichtwert in einem Urbanen Gebiet von IRW = 58 dB(A) vorhanden sind. mit  

den weiteren Schal lschutzmaßnahmen nach Bild 10  können im gesamten 

Plangebiet „ In der Bitz – Tei länderung 5“ die geltenden Immissionsrichtwer-

te auch in der mittägl ichen Ruhezeit  an Sonn- und Feiertagen für ein Urba-

nes Gebiet eingehalten werden. 

 

Eine Steigerung der Besucherzahl wäre rechner isch bezogen auf die Immis-

sionsorte IO 3 und IO 4 ohne weitere Schutzmaßnahmen nicht mögl ich.  

 

Wird die geplante Kindertagesstätte  nur an Werktagen  (Montag bis Sams-

tag) genutzt,  so werden mit den geplanten Schal lschutzmaßnahmen nach 

Bild 10  auch die Vorgaben nach Freizeit lärmricht l in ie bei der Gebietseinstu-

fung Mischgebiet IRW = 60 dB(A) erfül lt .  In Bezug auf den IO 3 wäre auch 

ein Anst ieg der Besucher auf 250 Personen zulässig.
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Mit den zusätzlichen Schal lschutzmaßnahmen nach Bild 11 könnte die Kin-

dertagesstätte auch ohne oben diskutierte Abstr iche bei der Schutzbedürf-

t igkeit  an Sonn- und Feiertagen in der mittägl ichen Ruhezeit  genutzt wer-

den. Auch bei einem Besucheranst ieg auf 250 Personen würde nur im südl i-

chen Teilbereich eine Überschreitung des geltenden Immissionsrichtwertes 

vorl iegen, worauf jedoch baul ich reagiert werden könnte 

 

IO 3: 

Wird der Bewertung zu Grunde gelegt, dass die Kindertagesstätte nur an 

Werktagen genutzt wird, dann ist bezogen auf die Immissionsorte IO 3 der 

gewählte Schal lschutz nach Bild 10 dieser Immissionsprognose ausrei-

chend. Der Schallschutz im Urbanen Gebiet am IO 4 müsste jedoch unter 

Beachtung der maximalen Besucherzahl von bis zu 250 Personen erhöht 

werden, siehe Bi ld 12. 

 

Bi ld  12:  Ausschni t t  d ig i ta les  Geländemodel l ,  Rasterung 8m über Gelände,  mi t  Schal l -

schutzwand im Norden und Osten,  Abschi rmung Bestandsbebauung und Neubau a ls  MU.
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Die Wand im Norden um die Stangen bleibt wie oben unter Nummer 4.3.1 

beschr ieben aufgrund der Bestandsbebauung bei einer Höhe von 4,5 Meter 

über Gelände. Daran anschl ießend wird eine Schal lschutzwand err ichtet,  

welche 43 Meter nach Süden geführt wird und bezogen auf das angrenzen-

de Gelände der Alla-Hopp-Anlage 4 Meter hoch ist.  

 

Mit der nach Bi ld 12 erstel lten Schal lschutzmaßnahme wird auch unter Be-

achtung der Besucherzahl von 250 Personen an der Bestandsbebauung am 

IO 1 und der geplanten Bebauung im Urbanen Gebiet am Immissionsort IO 2 

und IO 4 in der mittägl ichen Ruhezeit  an Sonn- und Feiertagen der geltende 

Immissionsrichtwert nach Freizeit lärmricht l in ie nicht überschrit ten.  

 

Wenn wie erwartet die Kindertagesstätte nur an Werktagen (Montag bis 

Samstag) betr ieben wird, dann werden mit der Schal lschutzmaßnahme nach 

Bi ld 12 auch die geltenden Immissionsr ichtwerte für ein Mischgebiet erfül lt ,  

die für ein Al lgemeines Wohngebiet um maximal 2,4 dB überschrit ten.  

 

 

 

6. Auswirkungen Kindergarten 

 

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gi lt  nach §22, Absatz 1a:  

 

„Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinr ichtungen, Kinderspielplät-

zen und ähnlichen Einr ichtungen wie beispielsweise Bal lspielplätzen durch 

Kinder hervorgerufen werden, s ind im Regelfal l keine schädl iche Umwelt-

einwirkung. Bei der Beurtei lung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissi-

onsgrenz- und -r ichtwerte nicht herangezogen werden.“ 

 

Die bedeutet,  so lange der Kindergarten die Bedürfnisse des Wohnumfeldes 

abdeckt ist  in der Regel von keiner unzulässigen Störwirkung auszugehen. 

Vorausgesetzt wird in der Regel,  dass die Erzieher innen in einem übl ichen 

Maß auf die Kinder einwirken und eine unübl iche Lärmabstrahlung zu ver-

gleichbaren Einr ichtungen unterbinden. 
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7. Ergänzende Untersuchungen 

 

Direkt angrenzende Baufelder: 

 

Es werden Über legungen angestel lt ,  ob auf den südlichen Tei lbereich der 

Lärmschutzwand verzichtet werden kann und welche Auswirkungen dies auf  

die Bebauung innerhalb des direkt angedachten Plangebietsbereiches, sie-

he folgendes Bi ld 13. 

 

 

 

Bi ld  13:  Ausschni t t  aus dem d i rek t  angrenzenden Plangebietsbere ich  im Osten der  Anla-

ge.  

 

Wenn dieser Plangebietsbereich nicht akt iv mit einer Lärmschutzwand ge-

schützt wird, könnte die Westfassade der Bebauung innerhalb des Plange-

bietsbereiches nach Bi ld 13 so ausgebi ldet werden, dass hier  keine Aufent-

haltsräume im Sinne der DIN 4109-1, 2018 vorhanden sind bzw. diese keine 

öffenbaren Fenster haben. Somit l iegt im Sinne der Freizeit lärmricht l inie 

kein Immissionsort vor und die Fassade wäre nicht schützenswert.  
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Fenster zu schutzbedürft igen Räumen können auch mit Bauteilen wie z.B. .  

Wintergärten, Pral lscheiben oder anderen vorgelagerten Bautei len ge-

schützt werden und dann hinter diesen Schal lschutzmaßnahmen öffenbar 

sein. Auch sogenannte „Hafencity-Fenster“ sind denkbar. Pral lscheiben und 

„Hafencity-Fenster“ erfül len strenggenommen nicht die Vorgaben der Frei-

zeit lärmricht l in ie, werden in der Regel aber als Schal lschutzmaßnahme 

rechtl ich akzept iert .  

 

Verlagerung der aktiven Schallschutzmaßnahme östlich der Alla-Hopp-

Anlage: 

 

Weiterhin ist angedacht das zu err ichtende Gebäude innerhalb des obigen 

Plangebietsbereiches nach Bi ld 13 selbst als Schal lschutzwand für die wei-

ter öst l ich angrenzende Wohnbebauung zu nutzten.  

 

Hierzu kann gesagt werden, dass schon ohne das Gebäude bei freier Schal-

lausbreitung allein über den größeren Abstand der geltende Immissions-

r ichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO an Werk- und 

Sonntagen außerhalb der Ruhezeit  von IRW = 55 dB(A) an nahezu al len 

Immissionsorten öst l ich des Plangebietsbereiches nach Bi ld 13 eingehalten 

wird. In der sonntäglichen, mittäglichen Ruhezeit  von 13.00 Uhr bis 15.00 

Uhr wird der geltende Immissionsr ichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet 

nach §4 BauNVO von IRW = 50 dB(A) überschr it ten, siehe hierzu das fol-

gende Bild 14.  
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Bi ld  14:  Dars te l lung der  Beurte i lungspegel  der  Al la-Hopp-Anlage öst l ich des Plangebiets-

bere iches nach Bi ld  13 in  der  sonntägl ichen,  mi t täg l ichen Ruhezei t .  

 

 

Wenn innerhalb des Plangebietsbereiches nach Bild 13 ein Gebäude von ca.  

8 m Höhe oder höher in Bezug auf das Bodenniveau der Zufahrtswege in-

nerhalb des Plangebietsbereiches nach Bi ld 13 in den beiden Baufeldern 

öst l ich der Al la-Hopp-Anlage err ichtet wird, werden die Beurteilungspegel 

an der weiter öst l ich gelegenen Wohnbebauung durch die abschirmende 

Wirkung reduziert,  s iehe folgendes Bi ld 15. 
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Bi ld  15:  Dars te l lung der  Beurte i lungspegel  der  Al la-Hopp-Anlage öst l ich des Plangebiets-

bere iches nach Bi ld  13 mi t  Berücks icht igung der  mögl ichen Bebauung innerhalb des  

Plangebietsbere iches in  der  sonntägl ichen,  mi t täg l ichen Ruhezei t .  

 

Die Vorgaben der Freizeit lärmricht l in ie werden an den Immissionsorten IO 2 

bis IO 5 auch an Sonn- und Feiertagen in der mittägl ichen Ruhezeit  nicht  

unzulässig überschri t ten. 

 

Dabei wurde berücksicht igt,  dass die Gebäudehöhe Neubau 1  h = 10 Meter 

und Neubau 2  h = 8 Meter über Gelände (Baugrundstück) beträgt. 
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Werden die Gebäude Neubau 1 und Neubau 2 sonntags nicht genutzt (Kin-

dergarten, Schule, Bürogebäude) ergeben sich keine weiteren Anforderun-

gen an die Fassade, da der geltende Immissionsr ichtwert an Werktagen bei 

der Gebietseinstufung Mischgebiet oder Urbanes Gebiet eingehalten wird.  

 

Der Bereich mit dem Beurtei lungspegel L r .A  = 61 dB (Südwestecke Neubau 

1) müsste ggf. gesondert betrachtet werden. in Anlehnung an die TALärm, 

Nummer 3.2.1 könnte mit Verweis auf den zulässigen Gesamtgeräuschpegel 

auch dieser Beurtei lungspegel ohne weitere Schal lschutzmaßnahmen ak-

zeptiert  werden. 

 

Des Weiteren sind die obigen Anmerkungen zu schutzbedürft igen Räumen 

zu beachten.  

 

Auswirkungen der verkürzten Schallschutzwand auf den Immissionsort 

1: 

 

Wie dem Bi ld 15 entnommen werden kann, wird trotz der verkürzten Schall-

schutzwand am Immissionsort 1 immer noch der in einem Mischgebiet in der 

sonntägl ichen, mittägl ichen Ruhezeit  von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr geltende 

um 5 dB reduzierte Immissionsr ichtwert von IRW r u h e  = 55 dB(A) deut l ich um 

mindestens 2 dB unterschrit ten. 

 

 

 

Kal lstadt,  den 25. Apri l 2022 

 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.- Ing. Ch. Malo 
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